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M erkblatt zum Antrag auf offentlich-rechtliche Namensanderung

A - Aligemeine Grundsatze

Fur die offentlich-rechtliche Anderung des Familien- und Vor-
namens einer Person ist das Recht des Staates maf3gebend,
dem sie angehort (Heimatrecht).

Behérden im Geltungsbereich des Gesetzes tiber die Anderung
von Familiennamen und Vornamen dirfen den Familien- und
Vornamen eines Deutschen andern.

Wer Deutscher ist, bestimmt sich nach Artikel 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland.

Behorden im Geltungsbereich des genannten Gesetzes dirfen

auch den Familien- und Vornamen

a) eines Staatenlosen mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufent-
halt,

b) eines heimatlosen Auslédnders mit gewdhnlichem Aufenthalt
oder

c) eines ausléndischen Flichtlings oder Asylberechtigten mit
Wohnsitz

d) Kontingentflichtling

im Inland andern.

Im (ibrigen kann eine &ffentlich-rechtliche Anderung des
Namens (Familien- bzw. Vorname) auslandischer Staatsange-
horiger nur durch die Behdrden ihres Heimatstaates erfolgen.

Auslandische Behorden oder Gerichte konnen den Namen eines
Deutschen mit Wirkung flir den Geltungsbereich des Namens-
anderungsgesetzes nicht andern. Das gilt auch, wenn der
Deutsche seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in dem
betreffenden Staat hat. Gleichwohl verfiigte Namensanderungen
werden im deutschen Rechtsbereich nicht anerkannt, solange
der Betroffene Deutscher ist.

Abweichend hiervon jedoch kénnen Behdrden in einem Ver-
tragsstaat des Ubereinkommens vom 4. September 1958 iiber
die Anderung von Namen und Vornamen den Namen eines
Deutschen andern, wenn der Betroffene auch die Staatsangehd-
rigkeit des Staates besitzt, dessen Behorde den Namen &ndert.

Dieses Ubereinkommen gilt gegenwartig zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Frankreich, Italien, Niederlande,
Osterreich, Spanien und Tiirkei.

Der Antrag auf Anderung des Familien- bzw. Vornamens ist
schriftlich mit Formdruck bei der zustédndigen Verwaltungsbe-
horde zu stellen.

Ortlich zustandig ist die Verwaltungsbehérde, in deren Bezirk
der Antragsteller seinen Wohnsitz oder beim Fehlen eines
Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte.

Der Name (Familienname bzw. Vorname) wird nur auf Antrag
und nur in der beantragten Form geandert.

Fur eine beschrankt geschéaftsféahige oder geschaftsunféhige
Person ist der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter zu stellen;
ein Vormund oder Pfleger bedarf hierzu der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichtes, die er selbst erwirken muss.

Hat der beschrankt Geschaftsfahige das 16. Lebensjahr vollen-
det, so hort ihn das Vormundschaftsgericht zu dem Antrage. Die
Anhdérung wird von amtswegen veranlasst.

Das Namensrecht ist durch die entsprechenden Vorschriften des
Birgerlichen Rechts umfassend und — im Grundsatz — ab-
schlieBend geregelt. Die 6ffentlich-rechtliche Namenséanderung
dient dazu, Unzutréglichkeiten im Einzelfall zu beseitigen.

Sie hat Ausnahmecharakter. Dementsprechend ist vorrangig zu
prifen, ob das erstrebte Ziel nicht durch eine namensgestal-
tende Erkldrung nach burgerlichem Recht oder eine Verfligung
des Vormundschaftsgerichtes erreicht werden kann.

Ist der Name eines deutschen Volkszugehdrigen im Ausland in
eine fremdsprachige Namensform geédndert worden, so kann
der urspriingliche Name flir den Betroffenen sowie fiir seine Ab-
kommlinge durch eine Namensanderung wiederhergestellt
werden. Vorab ist zu prifen, ob die auslandische Namensan-
derung im Geltungsbereich des Gesetzes wirksam geworden ist.
Ist das nicht der Fall, bedarf es keiner Namensanderung; der
urspriingliche Name kann personenstandrechtlich (z. B. durch
Anlegung eines Familienbuches) verlautbart werden.

Uber Einzelheiten hierzu wird Sie lhre zustandige Sachbearbei-
terin bzw. |hr zustandiger Sachbearbeiter gern informieren.

B - Anderung von Familiennamen

Ein Familienname darf nur geandert werden, wenn ein wichti-
ger Grund die Namensanderung rechtfertigt. Ein wichtiger
Grund liegt vor, wenn das schutzwiirdige Interesse des Antrag-
stellers an der Namensénderung lberwiegt gegeniiber den etwa
entgegenstehenden schutzwiirdigen Interessen anderer Beteilig-
ter und den in den gesetzlichen Bestimmungen zum Ausdruck
kommenden Grundsatzen der Namensfiihrung, zu denen auch
die soziale Ordnungsfunktion des Namens und das &ffentliche
Interesse an der Beibehaltung des (iberkommenen Namens
gehdren.

Da der Familienname grundsatzlich nicht zur freien Verfligung
des Namenstragers steht, kommt z. B. eine Namensanderung
nicht in Betracht, wenn sie nur damit begriindet wird, dass der
bestehende Name dem Namenstrager nicht geféllt oder dass ein
anderer Name klangvoller ist oder eine starkere Wirkung auf
Dritte ausubt.

Da der Familienname ein wichtiges Identifizierungsmerkmal ist,
besteht ein 6ffentliches Interesse an der Beibehaltung des tber-
kommenen Namens. Dem Antrag soll nur entsprochen werden,
wenn gegen die Anderung des Familiennamens unter dem Ge-
sichtspunkt kinftiger Identifizierung keine Bedenken bestehen.

Die Wahl des neuen Familiennamens obliegt zundchst dem
Antragsteller.

Es besteht aber kein Anspruch auf einen bestimmten Familien-
namen. Der neue Familienname muss zum Gebrauch als Fami-
lienname geeignet sein. Er soll nicht den Keim neuer Schwierig-
keiten in sich tragen, z. B. kein Sammelname sein. Ein Phanta-
siename kann als Familienname nur gewéhrt werden, wenn er
nach Klang- und Schreibweise auch geeignet ist, als Familien-
name fur die Familienangehoérigen zu dienen. Namensbildun-
gen, die durch ihre Lange im taglichen Gebrauch zu Schwierig-
keiten und z. B. zu Abklirzungen fihren kénnten, sind ebenfalls
zu vermeiden.



Durch den neuen Familiennamen darf kein falscher Eindruck
Uber familiare Zusammenhange erweckt werden. Auf mutmaB3-
liche Gefuihle und Interessen anderer Trager des gewlinschten
Familiennamens ist Ricksicht zu nehmen, auch wenn diese
keinen Rechtsanspruch darauf haben, dass der Kreis der Trager
dieses Namens nicht durch eine Namensanderung erweitert
wird.

Ein Familienname, der durch friihere Trager bereits eine Bedeu-
tung, z. B. auf historischem, literarischem oder politischem Ge-
biet, erhalten hat, soll im allgemeinen nicht gewahrt werden.

Als neuer Familienname kann z. B. der nicht zum Ehenamen
gewordene Geburtsnamen eines Ehegatten oder der Familien-
name eines Vorfahren gewahrt werden. Daneben kommt, insbe-
sondere bei der Anderung eines fremdsprachigen Namens, die
Bildung eines an den bisherigen Namen anklingenden neuen
Familiennamens in Frage. Bei Anderungen zur Beseitigung von
Schwierigkeiten in der Schreibweise oder bei der Aussprache
eines Familiennamens geniigt in der Regel eine Anderung der
Schreibweise des Namens.

Bei einer Anderung des Familiennamens zur Beseitigung einer
Verwechslungsgefahr oder bei einem Sammelnamen kann dem
bisherigen Familiennamen auch ein unterscheidender Zusatz
hinzugefligt werden.

C - Anderung von Vornamen

Vornamen diirfen nur geandert werden, wenn ein wichtiger
Grund ihre Anderung rechtfertigt.

Bei der Beantragung der Anderung von Vornamen ist das zu
Buchstabe B 1. Absatz Gesagte zu beachten, mit der MaBBgabe,
dass das 6ffentliche Interesse an der Beibehaltung der bis-
herigen Vornamen geringer zu bewerten ist. Vornamen von
Kindern, die alter als ein Jahr und jiinger als sechszehn Jahre
sind, sollen nur aus schwerwiegenden Griinden zum Wohl des
Kindes geandert werden.

Mit dem Ausspruch der Annahme als Kind kann das Vormund-
schaftsgericht Vornamen des Kindes andern, wenn dies aus
schwerwiegenden Griinden zum Wohl des Kindes erforderlich ist
(§ 1757 Abs. 2 des Biirgerlichen Gesetzbuchs).

Hat das Vormundschaftsgericht das Vorliegen schwerwiegender
Griinde verneint und deshalb die Anderung der Vornamen abge-
lehnt, so kommt auch eine Anderung der Vornamen nach dem
Namensanderungsgesetz aus mit der Annahme als Kind zusam-
menhéangenden Griinden nicht in Betracht.

Als neue Vornamen dirfen anstoBige oder solche Bezeichnun-
en, die ihrem Wesen nach keine Vornamen sind, nicht gewahlt
werden. Als Vornamen diirfen auch Familiennamen nicht ge-
wahlt werden, soweit nicht nach értlicher Uberlieferung Ausnah-
men bestehen. Mehrere Vornamen kdnnen zu einem Vornamen
verbunden werden; ebenso ist die Verwendung einer gebrauch-
lichen Kurzform eines Vornamens als selbststédndiger Vornamen
zulassig. Fur Personen méannlichen Geschlechts sind nur mann-
liche, fir Personen weiblichen Geschlechts nur weibliche Vor-
namen zulassig. Nur der Vorname Maria darf Personen mann-
lichen Geschlechts neben einem oder mehreren ménnlichen
Vornamen beigelegt werden.

Die Schreibweise der Vornamen richtet sich nach den allge-
meinen Regeln der Rechtschreibung, auf3er wenn trotz Beleh-
rung eine andere Schreibweise verlangt wird.

D - Gebiihren, Verfahrensdauer

Das Namensanderungsverfahren ist gebthrenpflichtig. Die Ver-
waltungsgebiihr bewegt sich im Falle der Familiennamensan-
derung innerhalb der Spanne zwischen 2,50 bis 1.022,00 EUR,
bei einer Vornamensanderung innerhalb der Spanne zwischen
2,50 bis 255,00 EUR.

Sollte der Antrag abgelehnt oder zuriickgezogen werden, so wird
in der Regel 50% bis 75% der tblichen Verwaltungsgebiihr
erhoben.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass wegen der Beteili-
gung verschiedener Behérden am Verfahren die durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit mehr als 6 Monate betragen kann; nach
Lage des Einzelfalles ist jedoch auch mit einer erheblich lange-
ren Bearbeitungsdauer zu rechnen.

E - Antragstellung

Zum Antrag auf Anderung des Namens (Familien- bzw. Vor-
name) ist das folgende Formular zu benutzen; dieses ist llicken-
los auszuftllen.

Im Hinblick auf die geforderte Unterschriftsbeglaubigung ist die
personliche Vorsprache eines jeden iiber 14 Jahre alten An-
tragstellers erforderlich.

Die Unterschriftsbeglaubigung kann jedoch auch durch einen
Notar vorgenommen werden.

Dem Namensanderungsantrag sind — soweit zutreffend —, im
wesentlichen folgende Unterlagen im Original und als Foto-
kopie beizufiigen:
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Antrag auf o6ffentlich-rechtliche Namensanderung

Bitte zuerst das beigefiigte Merkblatt durchlesen. Erst dann Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfiillen.

Ich beantrage die Anderung des

T Vornamens

Familiennamens Geburtsnamens { ‘Zwischennamens Vatersnamens

VON (bisheriger Name)

t in (gewiinschter Name)

Angaben zu meiner Person

Familienname

L ggf. Geburtsname

Vorname(n)

L Geburtsdatum

Geburtsort L Kreis

L Staat

Anschrift am Ort des dauernden Aufenthalts (Postleitzahl, Stra3e, Haus-Nr.)

Familienstand

T ledig m verheiratet m verwitwet

seit
m geschieden m getrennt lebend L

EheschlieBung
Datum LOrt

Bei Scheidung oder gerichtlicher Trennung
Tag der Rechtskraft — Anerkennung — des Urteils

Staatsangehorigkeit/Status

heimatlose(r)
T deutsch

Spataussiedlerin/
m Spétaussiedler

Asylberechtigte/ Kontingent-
m Asylberechtigter m fluchtling

m Auslander(in) m staatenlos
Vertretungsbefugnis flir Minderjéhrige

Wer hat dem Antrag zugestimmt?

T Eltern m Mutter m Vater

Worauf beruht die Vertretungsbefugnis?
Elterliche Sorge m Vormundschaft

m Vormund

Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erforderlich?

erteilt am (Datum)
[ 12 L

durch (Gericht, Aktenzeichen)
Nein

Angaben zu meinen Eltern

(in der Regel die Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers bzw. der Ehegattin/des Ehegatten, nach welcher/welchem sich die
Fihrung des bisherigen Familien-/Ehenamens richtet; bei Kindern aus geschiedenen Ehen und Pflegekindern, Angaben tber die

leiblichen Eltern)

Vater Mutter
Ehename Ehename
Geburtsname Geburtsname

séamtliche Vornamen

samtliche Vornamen

Geburtsdatum L Geburtsort

Kreis L Land

Kreis L Land

Anschrift (StraBBe, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Anschrift (Strae, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Heiratsdatum L Heiratsort

Heiratsdatum L Heiratsort

Sterbedatum L Sterbeort

|
|
|
|
|
|
|

Sterbedatum L Sterbeort

Bei Scheidung oder gerichtlicher Trennung
Tag der Rechtskraft — Anerkennung — des Urteils
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Weitere Personen, die in einem Haushalt mit der Antragstellerin/dem Antragsteller leben

(Angabe nur erforderlich bei Familien-/Ehenamensanderungen)

1. Person

Ehename

L Geburtsname

samtliche Vorname

L Geburtsdatum

L Art der Verwandtschaft/Schwégerschaft

Geburtsort

L Kreis

L Land

2. Person

Ehename

L Geburtsname

samtliche Vorname

L Geburtsdatum

L Art der Verwandtschaft/Schwéagerschaft

Geburtsort

L Kreis

L Land

3. Person

Ehename

L Geburtsname

séamtliche Vorname

L Geburtsdatum

L Art der Verwandtschaft/Schwégerschaft

Geburtsort

L Kreis

L Land

4. Person

Ehename

L Geburtsname

sémtliche Vorname

L Geburtsdatum

L Art der Verwandtschaft/Schwéagerschaft

Geburtsort

L Kreis

L Land

bisher
T nicht gestellt

Ein Antrag auf Namensanderung wurde
bei folgender
Behdrde gestellt:

L ggf. Aktenzeichen L Datum Entscheidung

m Der ergangene Bescheid ist beigefiigt.

Aufenthalte der letzten fiinf Jahre

von

bis

in (Ort, Staat)

T Keine Straftaten

Anhangige Ermittlungsverfahren
T (bitte unten eintragen)

Angabe zu Straftaten/erheblichen Ordnungswidrigkeiten (ab 500,00 Euro BuB3geld)
Abgeschlossene Strafverfahren
T (bitte unten eintragen)

Tatbezeichnung

anhéngig bei Behorde
(Gericht, Staatsanwaltschaft)

Datum des Urteils

Hohe des StrafmaBes bei
noch nicht getilgten Strafen
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Seite 3 vom Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Namensanderung von

Antragsbegriindung (ggf. auf einem separatem Blatt)




Erklarung

Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass die Verwaltungsgebiihr fiir die Anderung des Familiennamens sich inner-
halb der Spanne zwischen 2,50 bis 1.022,00 EUR, fiir die Anderung des Vornamens sich innerhalb der Spanne zwischen
2,50 bis 255,00 EUR bewegt. Sollte der Antrag abgelehnt oder zurlickgezogen werden, so wird in der Regel 10% bis 50%
der Ublichen Verwaltungsgebuhr erhoben.

Ich erklare/Wir erklaren hiermit ausdricklich, dass ich/wir in diesem Antrag wahre sowie vollsténdige Angaben gemacht
habe/haben und jede persdnliche, wirtschaftliche und melderechtliche Veranderung wahrend des Verfahrens unverziig-
lich mitgeteilt wird.

Mir/Uns ist bekannt, dass in der Namenssache Ermittlungen angestellt werden.

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Namensénderungsbehdrde im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den An-
tragsunterlagen und der Verfahrensdurchfliihrung ergeben, an anzuhdrende Verfahrensbeteiligte sowie am Namens-
anderungsverfahren beteiligte Behérden und Dienststellen, insbesondere das Jugendamt, Gibermittelt und Einsicht in
ggf. bestehende familiengerichtliche Akten nimmt, soweit dies der ordnungsgeméaBen Durchfiihrung des Namens-
anderungsverfahrens dient.

Hinweis gemaB §§ 12, 13 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

Ich bin/Wir sind dartiber informiert worden, dass die in meinem Antrag/unseren Antragen angegebenen personenbe-
zogenen Daten aufgrund des Namensanderungsgesetzes vom 05.01.1938 in den jeweils gliltigen Fassungen und den
dazu ergangenen Rechtsvorschriften erhoben und verarbeitet werden.

Titz, den Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers bzw.
! der gesetzlichen Vertreterin/Vertreter/des gesetzlichen Vertreters

Bezeichnung der absendenden Behdrde:

Standesamt Titz
Landstr. 4
52445 Titz

Urschriftlich mit allen Unterlagen an die zustandige Verwaltungsbehorde

Kreis Diiren
Rechts- und Ordnungsamt

52351 Diiren

Uberreicht.

Titz, den Die Standesbeamtin/Der Standesbeamte

(Siegel)



lang170
Schreibmaschinentext
Titz, den

lang170
Schreibmaschinentext

lang170
Schreibmaschinentext
Bezeichnung der absendenden Behörde:

lang170
Schreibmaschinentext

lang170
Schreibmaschinentext
Titz, den

lang170
Schreibmaschinentext

lang170
Schreibmaschinentext

lang170
Schreibmaschinentext
Die Standesbeamtin/Der Standesbeamte
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